
Erstellt durch die Mitarbeiter des Qualitätszirkels „Schulverweigerung“ Landkreis Börde.
(Elternvertreterin, Stellvertreter der  Schulleitung, Lehrkräfte, Beratungslehrkräfte, Schulsozialpädagogen/innen, 
Netzwerkkordinator/in)

Unterstützt und gefördert durch:

Schüler/in erscheint wieder – Schulverweigerung beendet

Dokumentation der pädagogischen Maßnahmen im gesamten Prozess

Beratungsgespräche
Schüler/in – Eltern – Lehrkraft
Ermittlung der Ursachen
Individuelle Lösungssuche
Einbezug Schulsozialpädagogen,
Beratungslehrkräfte,
Schulpsychologen
Einbezug öffentlicher und freier Träger 
der Jugendhilfe 
(Fachdienst Jugend, Beratungsstellen)
Fallkonferenzen
Wiedereingliederungsmethoden bzw. 
Alternative Beschulungsangebote
Erstellen von Zielvereinbarungen unter 
Mitwirkung aller Beteiligten

3. Meldung der Schulverweigerung
Landratsamt, Ordnungsamt

Keine Reaktion in der gesetzten Frist:

2. schriftliche Elterninfo
Brief / Email mit Hinweisen auf eine 
Ordnungswidrigkeit und Fristsetzung 
für ein Beratungsgespräch

Keine Reaktion innerhalb 1er Woche:

1. schriftliche Elterninfo
Brief / Email mit dem Vorschlag eines 
Beratungsgespräches

Nichterreichen:

Elterninfo – Telefonat
Angebot eines Beratungsgespräches

Erste ungeklärte Abwesenheit

SCHUL
VERWEIGERUNG

QUALITÄTSZIRKEL

ABLAUFSCHEMA BEI 
SCHULVERWEIGERUNG

(unentschuldigtes Fehlen)
Runderlass MK vom 14. Januar 2015


